
 

Aufbewahrung von erlaubnispflichtigen Schusswaffen und Munition 
 

Behältnis Langwaffen 
(z.B. Zimmerstutzen,  KK-Gewehr) 

Kurzwaffen 
(z.B. Pistole, Revolver) 

Munition 

A-Schrank ohne Innenfach 

(nach VDMA 24992) 
 Nur noch Bestandsschutz! 

bis 10 Stück keine 
sofern im gleichen Schrank keine 
Schusswaffen mit aufbewahrt werden 

A-Schrank mit Stahlblech-Innenfach ohne 

Klassifizierung und Schwenkriegelschloss 
(nach VDMA 24992) 
Nur noch Bestandsschutz! 

bis 10 Stück keine getrennt im Innenfach 

A-Schrank mit B-Innenfach, sog. 

„Jägerschrank“ (nach VDMA 24992) 
Nur noch Bestandsschutz! 

bis 10 Stück bis 5 Stück im Innenfach 
im B-Innenfach  
gemeinsame Aufbewahrung mit den 
Kurzwaffen möglich 

B-Schrank unter 200 kg Gewicht bzw. 

Verankerung (nach VDMA 24992) 
Nur noch Bestandsschutz! 

ohne Begrenzung  bis 5 Stück im Haupt-, oder Innenfach 

getrennt von den Waffen! 

im Stahlblech - Innenfach ohne 
Klassifizierung und Schwenkriegelschloss 

B-Schrank über 200 kg Gewicht bzw. 

Verankerung (nach VDMA 24992) 
Nur noch Bestandsschutz! 

ohne Begrenzung  bis 10 Stück im Haupt-, oder Innenfach 

getrennt von den Waffen! 

im Stahlblech - Innenfach ohne 
Klassifizierung und Schwenkriegelschloss 

0-Schrank unter 200 kg Gewicht (gem. 

Norm DIN/EN 1143-1) 
ohne Begrenzung bis 5 Stück im Haupt-, oder Innenfach 

Munition kann zusammen mit den Waffen 
aufbewahrt werden  
 

0-Schrank über 200 kg Gewicht (gem. 

Norm DIN/EN 1143-1) 
ohne Begrenzung bis 10 Stück im Haupt-, oder Innenfach 

Munition kann zusammen mit den Waffen 
aufbewahrt werden  
 

1-Schrank 

(gem. Norm DIN/EN 1143-1) 
ohne Begrenzung ohne Begrenzung 

Munition kann zusammen mit den Waffen 
aufbewahrt werden 
 

 


